
Amt der Tiroler Landesregierung 

Präs.Abt.11/EG-Referat-396/ 56 

An das 
Bundesministerium für Justiz 

Postfach 63 

1016 \Vien 

A-6010 Innsbruck, am . 24. Al)g. 199.2. 

TeL: 0512/508. Durchwahl Klappe . 1.51. 
FAX 0512/508595 

Sachbearbeiter: Pr .• . J3i. e� hl 

Bitte In der Antwort die 
Geschöftszahl dieses 
Schreibens anführen. 

f5TZENr" . . ,  

. · . ............ _ •..• _ .... _ •. ·GEI J ." .... PiI 
.. :;,1: 1 7. SEP. 1992 

\ _ j 

Betreff: Entwurf einer 
gesetz; 
Stellungnahme 

. ,in .1!=-���: __ ��z ... %: 
Novelle zum GerichtsOrganisations-Y7 DQU/H 

Zu GZ 17.117/74-1 8/92 vom 29. Juli 1992 

Gegen den übersandten Entwurf einer Novelle zum Gerichtsorganisations­

gesetz wird vom Standpunkt der von der Landesregierung zu wahrenden Inter­

essen kein Einwand erhoben. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem der Parlaments­

direktion zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

an das Büro des Föderalismusministers 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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